
  

Abhängige Beschäftigung und selbstständige Tätigkeit
Autor*in: Dietmar Fischer

Kann ein*e Angestellte*r einer Sportorganisation für diese auch auf Honorarbasis tätig werden? Eine
solche sog. „gemischte Tätigkeit“ ist nur möglich, wenn die abhängige Beschäftigung und die
selbstständige Tätigkeit sowohl inhaltlich als auch organisatorisch klar voneinander abgrenzbar sind.
Hierfür gelten jedoch sehr strenge Maßstäbe.

Abhängige Beschäftigung und ehrenamtliche Tätigkeit
Autor*in: Dietmar Fischer

Kann ein Angestellte*r einer Sportorganisation für diese auch ehrenamtlich tätig werden, ohne dass
beide Tätigkeiten zusammengerechnet werden? Eine solche sog. „gemischte Tätigkeit“ ist nur möglich,
wenn die abhängige Beschäftigung und die ehrenamtliche Tätigkeit sowohl inhaltlich als auch
organisatorisch klar voneinander abgrenzbar sind. Hierfür gelten jedoch sehr strenge Maßstäbe.

Übungsleitung und Ehrenamt

Auch eine gemischte Tätigkeit ist möglich, sofern diesen klar abgegrenzt sind. 

 

Seite 1https://sportbund-rheinhessen.vibss.de/vereinsmanagement/bezahlte-mitarbeit/formen-der-mitarbeit-und-
der-verguetung/gemischte-taetigkeiten - 13.03.2026

/vereinsmanagement/bezahlte-mitarbeit/formen-der-mitarbeit-und-der-verguetung/gemischte-taetigkeiten/abhaengige-beschaeftigung-und-selbststaendige-taetigkeit
/vereinsmanagement/bezahlte-mitarbeit/formen-der-mitarbeit-und-der-verguetung/gemischte-taetigkeiten/abhaengige-beschaeftigung-und-ehrenamtliche-taetigkeit
/vereinsmanagement/bezahlte-mitarbeit/formen-der-mitarbeit-und-der-verguetung/gemischte-taetigkeiten/uebungsleitung-und-ehrenamt

